
Liste der einzureichenden Unterlagen für die Kostenerstattung gem. 

§ 89d Abs. 1 für Anträge vom 01.01.2023-30.06.2025 

 

 

1. Hinweise zur Umsetzung des vereinfachten Nachweisverfahrens 

 

Zur Vereinfachung des Nachweisverfahrens für die Kostenerstattung sind für Anträge, die ab 

dem 01.01.2023 eingereicht wurden, in deutlich geringerem Umfang noch ergänzende 

Unterlagen als Nachweis vorzulegen, um bereits eingetretene Rückstände abzubauen. Die 

Anpassung der Nachweispflicht gilt – zunächst –für alle Anträge, die noch bis zum 30.06.2025 

gestellt werden. 

 

2. Einzureichende Unterlagen  

 

Zur Prüfung der Kostenerstattungspflicht werden grds. für Anträge vom 01.01.2023 zunächst 

bis zum 30.06.2024 - neben dem vollständig ausgefüllten B2-Antragsbogen - nur noch die 

folgenden Unterlagen für die unten genannten jeweiligen Leistungen der Jugendhilfe als 

Nachweis benötigt:  

Für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII: 

 Beschluss des Familiengerichtes (Sorgerechtsbeschluss) 

 Bewilligungsbescheid der Jugendhilfemaßnahme durch das Jugendamt 

Für die Gewährung von Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII:  

 Entscheidung/Bewilligung der Jugendhilfe durch das Jugendamt 

 Nachweis über den aufenthaltsrechtlichen Status (§ 6 Abs. 2 SGB VIII) 

Für die Gewährung von Hilfe nach § 13 SGB VIII: 

 Aktuelle Schulbescheinigung 

 Bewilligung des Jugendamtes 

 Ab Erreichen des 18. Lebensjahres der/des Hilfeempfängers/in: ein Nachweis gem. § 

6 Abs. 2 SGB VIII  

Für die Gewährung einer Hilfe gem. § 19 SGB VIII 

 Bewilligungsbescheid des Jugendamtes 

 Geburtsurkunde des Kindes (wird das Kind erst im Laufe der Hilfegewährung 

geboren, kann der Nachweis nachgereicht werden) 

 ab Erreichen des 18. Lebensjahres des Leistungsberechtigten: Nachweis gem. § 6 

Abs. 2 SGB VIII 

 

 

Bei der Erteilung eines Kostenanerkenntnisses wird darauf hingewiesen, dass die 

Verpflichtung besteht, alle anderen im Formular B2 benannten Nachweise, die grundsätzlich 

für die jeweilige Maßnahme bzw. Leistung vorzulegen sind, weiterhin für den Fall einer 



Prüfung vorzuhalten. Bei ggf. fehlender Schlüssigkeit eines Antrags werden weitere 

Unterlagen von hier nachgefordert. 

 

Zur Rechnungsstellung verwenden Sie bitte das Formular B4, mit dem Sie gleichzeitig die 

sachliche und rechnerische Richtigkeit bestätigen und ferner die Zusicherung geben, dass die 

aufgewendeten Kosten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und etwaige 

Ersatzansprüche gegen andere Leistungsträger oder sonstige Dritte geltend gemacht und 

abgesetzt werden. 

 

Vergessen Sie bitte nicht unser Aktenzeichen anzugeben, welches wir Ihnen mit der 

Eingangsbestätigung übermitteln. Ohne diese Angaben und die Verwendung der Formulare ist 

eine zeitnahe Bearbeitung nicht möglich. Die Formulare sowie weitere Hinweise finden Sie 

unter: 

 

LWL | Wirtschaftliche Jugendhilfe & Kostenerstattung - LWL-Landesjugendamt 

 

https://www.lwl-landesjugendamt.de/de/unsere-handlungsfelder/weitere-aufgaben/wirtschaftliche-jugendhilfe-kostenerstattung/

